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Begriff und Zweck der Kurzarbeit

A1 Kurzarbeit bedeutet die durch den Arbeitgeber im Einverständnis mit den betroffenen
Arbeitnehmenden angeordnete vorübergehende Reduktion der vertraglichen Arbeitszeit,
wobei die arbeitsrechtliche Vertragsbeziehung aufrecht erhalten bleibt. Durch die KAE wird
ein anrechenbarer Arbeitsausfall angemessen entschädigt.

A2 Mit der KAE sollen Arbeitslosigkeit verhindert und Arbeitsplätze erhalten werden. Diese
Zielsetzung liegt sowohl im Interesse der Arbeitnehmenden als auch der Arbeitgeber,
indem die Möglichkeit der Erhaltung eines intakten Produktionsapparates über die wirt-
schaftlich schwierige Zeit hinweg geboten wird. Diese präventive Zwecksetzung der KAE
beherrscht auch massgebend die Auslegung wesentlicher Tatbestände dieses Leistungs-
bereichs.


